
Shotokan Karate Dojo Calw e.V.  
   

gegründet 1977 
 

 

Antrag auf Mitgliedschaft 
(je Person einen eigenen Antrag!) 

 

Hiermit beantrage ich die Aufnahme in den Karateverein:  Shotokan Karate Dojo Calw e.V.  
 

    
Nachname  *  Vorname * 

    
Straße u. Nr. *  PLZ, Ort * 

    
Geburtsdatum *  E-Mail 

    
Telefon tagsüber   Telefon abends 
 

     
Ort, Datum *  Unterschrift des Antragstellers *   

   (* Pflichtangaben, bitte leserlich in Druckschrift) 
 
Einzugsermächtigung! 

Hiermit ermächtige ich den SKD-Calw widerruflich die fälligen Zahlungen aus der Mitglied-
schaft zu Lasten meines folgenden Girokontos durch Lastschriftverfahren einzuziehen:  

      
Girokonto-Nr.:  BLZ Bank  

    
Unterschrift des Kontoinhabers Name und Anschrift  (soweit vom Mitglied abweichend) 

 

Nur bei Minderjährigen!        (gesetzliche Vertreter des Kindes sind meist beide Eltern gemeinsam!) 

     
 Name, Vorname (1. Elternteil)  Name, Vorname (2. Elternteil) 

     
 Straße, PLZ, Ort (soweit v. Mitglied abweichend)  Straße, PLZ, Ort (soweit v. Mitglied abweichend) 

1.   Ich / wir sind mit der Mitgliedschaft unseres Kindes einverstanden 
 

     
 Unterschrift (1. Elternteil)  Unterschrift (2. Elternteil) 

2.   Ich / wir übernehmen die Zahlungsverpflichtungen aus der Mitgliedschaft unseres Kindes 
 (Schuldübernahme) 
 

     
 Unterschrift (1. Elternteil)  Unterschrift (2. Elternteil) 



SKD-Calw  Mitgliedsantrag 
 

www.skd-calw.de ♦ SKD Calw ♦ Kto-Nr.: 43 54 60 05 ♦ BLZ: 603 900 00 ♦ Vereinigte Volksbanken ♦ VR-Nr. 276 

1. Vorsitzende:  
Reimar Hobbing,  
Wiesenweg 11, 75395 Ostelsheim, 
Tel.: 0176-2452 1991,  
E-Mail: reimarhobbing@web.de 

2. Vorsitzende:  
Gerhard Schuler,  
Malmsheimer Weg 31, 71120 Gra-
fenau, Tel.: 07033 - 13 84 02, 
E-Mail: ggerhardschuler@gmx.de 

Kassierer: 
Erika Haak,  
Hauptstr. 65, 75382 Althengstett 
Tel.: 07051 - 93 71 92, 
E-Mail: emhaak@t-online.de 

 

Von der Satzung des Vereins und seinen Ordnungen habe ich auf der Homepage: www.skd-
calw.de oder durch Einsicht in ein schriftliches Exemplar der Trainer Kenntnis nehmen kön-
nen. Ich erkenne die Satzung und die Ordnungen des Vereins – auch ohne Kenntnis - als für 
mich verbindlich an. Ich werde den Anweisungen der Trainer und Mitarbeiter des Vereins 
Folge leisten. 
 
Der Verein mit seinen einzelnen Mitgliedern ist Mitglied im „Deutschen JKA-Karatebund, 
Fachverband für traditionelles Karate e.V.“ (DJKB), weshalb zugleich eine (Einzel-) Mitglied-
schaft im DJKB entsteht. Über den Verein besteht weiter eine Mitgliedschaft im Württember-
gischen Landessportbund e.V. (WLSB) Die Mitglieder erkennen die Verbandssatzungen und 
Verbandordnungen an. 
 
Beiträge und andere Kosten  (Stand Dez. 2010) 

 

* wird an den Verband (DJKB) abgeführt; **  ab 1. Dan anstelle des normalen DJKB-Beitrags möglich 
1  Die Aufnahmegebühr entsteht mit der Aufnahme und wird mit Ablauf des Eintrittsmonats fällig  
2  Die Beitragspflicht entsteht erstmals für den – auf den Eintritt – folgenden Monat. Wird ein Mitglied 18 Jahre 

alt, entsteht der höhere Beitrag mit Beginn des darauf folgenden Monats. Die Beiträge werden jeweils zu 
Quartalsbeginn für das ganze Quartal fällig. Ist das Mitglied erst während des Quartals eingetreten, werden 
der/die restliche(n) – auf den Eintritt folgende(n) Monat(e) mit Ablauf des Eintrittsmonats fällig 

3 Der Verein behält sich vor die Meldung und Zahlung an den DJKB-Verband einmal jährlich vorzunehmen 
 

Familien-Rabatt 

Bei Mitgliedern der gleichen (Klein-) Familie reduziert sich der Beitrag wie folgt: 

Anzahl der Familien-
Mitglieder 

Beitrag in 
% 

Beitrag in € 
unter 18 Jahre 

Beitrag in € 
über 18 Jahre 

1. Person 100  % 8  € 12  € 
2. Person   75  % 6  €   9  € 
3. Person   50  % 4  €   6  € 
4. u. jede weitere Pers.   25  % 2  €   3  € 

Unabhängig von der Reihenfolge des Eintritts in den Verein, wird automatisch immer das beitragsniedrigere Mit-
glied mit dem höheren %-Satz berechnet. 
 

Austritt aus dem Verein 

Der Austritt ist jeweils zum Ende eines Vierteljahres mit einer Frist von einem Monat zulässig 
(also bis 28.02. zum 31.03.; bis 30.05. zum 30.06.; bis 30.08. zum 30.09. und bis 30.11. 
zum 31.12.). Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand. Die 
Frist wird nur durch rechtzeitigen Zugang beim Vorstand gewahrt. 

 monatl. jährl. einmalig 
Aufnahmegebühr1 bis 17 Jahre   25  € 
Aufnahmegebühr1 ab  18 Jahre   35  € 
Beitrag2 bis 17 Jahre    8  €   
Beitrag2 ab  18 Jahre  12  €   
DJKB-Pass-Gebühr3    10  € * 
DJKB-Beitrag3 unter 14  15  € *  
DJKB-Beitrag3 ab 14  20  € *  
DJKB-Beitrag3 für Ausbilder **  60  € *  


